
Ein Verein ist keine Vermögensverwaltung | 1

Copyright © Südkultur - Tiefgang | www.tiefgang.net/ | 1

Ein Verein, der nur zur Verwaltung seines Vereinsvermögens besteht? Das reicht
nicht, so entschiedne nun Richter des Bundesgerichtshofs. Aus gutem Grund.
In dem Portal des Vereins- und Stiftungszentrums heißt es:
„Ein Verein begehrte die Eintragung ins Vereinsregister. Der zentrale Vereinszweck sollte im
Wesentlichen darin bestehen, eigenes Vereinsvermögen zu verwalten. In § 2 der
Vereinssatzung hieß es dementsprechend: „Zweck des Vereins ist das Halten und Verwalten
des durch freiwillige Beiträge der Mitglieder erworbenen Vereinsvermögens nach den Regeln
einer auf Dauer angelegten privaten Vermögensverwaltung, so dass der Verein am Markt
nicht in unternehmerischer Funktion auftritt und weder ein Unternehmen noch einen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb begründet.“ Mitgliedsbeiträge wurden nicht erhoben,
jedoch stand es den Mitgliedern frei, freiwillige Beiträge zu entrichten. Die Satzung
ermöglichte weiterhin die Auskehrung von Überschüssen aus der Vermögensverwaltung auf
Grundlage eines Beschlusses der Mitgliederversammlung.
Vor diesem Hintergrund verweigerte das zuständige Registergericht jedoch die Anmeldung
zur Eintragung und begründete dies damit, dass eine Eintragung grundsätzlich nur dann
möglich sei, sofern der Vereinszweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
gerichtet ist. Ein Verein dessen bloßer Zweck in der Verwaltung des von den Mitgliedern
eingezahlten Vermögens liege, könne, gemessen an dieser Voraussetzung, nicht in das
Vereinsregister eingetragen werden. Eine gegen die Eintragungsablehnung gerichtete
Beschwerde des Vereins blieb ohne Erfolg. Die Streitsache ging bis vor den
Bundesgerichtshof (BGH – Beschluss vom 11.09.2018, Az. II ZB 11/17).
Der BGH schloss sich der Auffassung des Beschwerdegerichts an. „Ein Verein, dessen
alleiniger satzungsgemäßer Zweck darin besteht, das Vereinsvermögen nach den Regeln
einer auf Dauer angelegten privaten Vermögensverwaltung zu bewirtschaften, kann
jedenfalls dann nicht in das Vereinsregister eingetragen werden, wenn die Satzung den
Mitgliedern die Möglichkeit einräumt, die Auskehrung eines Überschusses aus der
Vermögensverwaltung zu beschließen.“ Im Zusammenhang mit der Feststellung eines die
Registereintragung hemmenden wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes stellte der BGH fest,
dass ein solcher dann vorliegt, „wenn der Verein planmäßig, auf Dauer angelegt und nach
außen gerichtet, das heißt über den vereinsinternen Bereich hinausgehend,
eigenunternehmerische Tätigkeiten entfaltet, die auf die Verschaffung vermögenswerter
Vorteile zu Gunsten des Vereins oder seiner Mitglieder abzielen“. Der BGH weiter: „Ein Verein
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kann auch dann ein nichtwirtschaftlicher Verein sein, wenn er zur Erreichung seiner ideellen
Ziele unternehmerische Tätigkeiten entfaltet, sofern diese dem nichtwirtschaftlichen
Hauptzweck zu- und untergeordnet und Hilfsmittel zu dessen Erreichung sind. Ein solches
Hilfsmittel zur Erreichung des Hauptzwecks ist regelmäßig die Verwaltung des
Vereinsvermögens. Die Verwaltung und Mehrung des Vereinsvermögens zugunsten des
nichtwirtschaftlichen Vereinszwecks ist daher im Sinne des § 21 BGB eintragungsunschädlich.
Die Grenze der Eintragungsfähigkeit ist aber dann erreicht, wenn der alleinige Vereinszweck
die Verwaltung des Vereinsvermögens ist und diese auf die Verschaffung vermögenswerter
Vorteile zu Gunsten der Vereinsmitglieder abzielt, weil die Möglichkeit besteht,
Gewinnentnahmen zu beschließen. In diesem Fall ist der Hauptzweck des Vereins nicht auf
einen ideellen Zweck gerichtet.“
Nach Auffassung des BGH Ein kann ein rein vermögensverwaltender Verein, der seinen
Mitgliedern die Möglichkeit verschafft, Gewinne zu entnehmen, im Ergebnis kein Idealverein
sein. Die Eintragung wurde also seitens des Registergerichts zu Recht abgelehnt.“
Quelle: Vereins- und Stiftungszentrum
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